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TITELTHEMA

Arzneimittel
Das Zulassungsverfahren für Medikamente in Deutschland ver-

langt von den Herstellern umfangreiche Belege für die Wirksamkeit, 
Unbedenklichkeit und Qualität eines Wirkstoff es. Seit 2011 wird in 
einem weiteren Verfahren mit einer Nutzenbewertung der Zusatz-
nutzen des Medikaments im Vergleich zu anderen zweckmäßigen, 

bereits zugelassenen Medikamenten geprüft. Das verhindert teure 
Scheininnovationen, denn an die Nutzenbewertung sind auch die 

Preisverhandlungen für den neuen Wirkstoff  gekoppelt.
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POLITIK

Verbesserung der Versorgung
Das Bundesministerium für Gesundheit hat einen Referentenent-
wurf für das Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-VSG) vorgelegt. Die medizinische Ver-
sorgung für Patienten auf dem Land soll verbessert und die Versor-
gung insgesamt optimiert werden. So wird etwa der Anspruch von 
Patienten auf eine ärztliche Zweitmeinung bei planbaren Eingriff en 
gesetzlich verankert und die Wartezeit auf Termine beim Facharzt 
auf vier Wochen begrenzt.

IM FOKUS

Medizinscher Dienst der
Krankenversicherung

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) unter-
stützt die gesetzliche Krankenversicherung mit fachlich unabhängi-

ger Beratung und Begutachtung. In der Öff entlichkeit wird seine 
Tätigkeit im Spannungsfeld zwischen gesetzlicher Kranken- und 

Pfl egeversicherung auf der einen Seite und Pfl egebedürftigen und 
Leistungserbringern auf der anderen Seite oft kritisch wahrgenom-
men. Dabei sind die Unabhängigkeit des MDK und die bundesweite 

Einheitlichkeit der Begutachtungen gesetzlich klar geregelt.
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